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Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der Bw., Ort, Str., vertreten durch die 

ECL Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungs GmbH, 1010 Wien, Kohlmarkt 8 - 10, vom 

3. Juni 2011 gegen den Bescheid des Finanzamtes Feldkirch vom 23. Mai 2011 betreffend die 

Abweisung des Antrages auf Festsetzung und Rückzahlung von Kammerumlage gemäß § 122 

Wirtschaftskammergesetz 1998 für den Zeitraum Jänner 2011 bis März 2011 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

Mit Schriftsatz vom 18. Mai 2011 beantragte die Berufungswerberin die Kammerumlage I für 

den Zeitraum Jänner 2011 bis März 2011 mit Null festzusetzen und die für diesen Zeitraum 

gemeldete und gezahlte Kammerumlage I zurückzuzahlen. 

Das Finanzamt wies den Antrag mit Bescheid vom 23. Mai 2011 ab und zwar mit folgender 

Begründung: 

“Gemäß § 201 BAO kann eine Festsetzung von Selbstbemessungsabgaben u.a. erfolgen, wenn 

sich die bekanntgegebene Selbstberechnung als nicht richtig erweist und der Antrag auf Fest-

setzung spätestens ein Jahr ab Bekanntgabe des selbstberechneten Betrages eingebracht 

wurde. Der EuGH hat in seinem Urteil vom 19.2.1998, C-318/96 ausgesprochen, dass die 

Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedsstaaten über die Umsatzsteuern einer Abgabe mit den Merkmalen 
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der Kammerumlage I nicht entgegensteht. Im gegenständlichen Urteil des EuGH vom 

19.2.1998 kommt u.a. zum Ausdruck, dass die Vorschreibung der Kammerumlage I das Um-

satzsteuersystem als solches und damit den durch das UStG 1994 eingeräumten Vorsteuer-

abzug nicht beeinträchtigt (vgl. auch VwGH vom 28.4.1999, 98/13/0190). Es ist daher davon 

auszugehen, dass entgegen den Bedenken der Antragstellerin die Vorschreibung der Kam-

merumlage gemäß § 122 WKG nicht gegen Gemeinschaftsrecht verstößt. Da somit die Vor-

aussetzungen für eine Festsetzung der Kammerumlage nicht vorliegen, war der Antrag abzu-

weisen.“ 

Gegen diesen Bescheid vom 23. Mai 2011 wandte sich die steuerliche Vertretung der Beru-

fungswerberin mit Berufung vom 3. Juni 2011. Begründend führte sie Folgendes aus: 

““1. Die Gesellschaft ist eine Steuerpflichtige im Sinne des Artikels 9 der Richtlinie 

2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuer-

system („MWSt-Systemrichtlinie"). 

2. Einer der wichtigsten Grundsätze dieser Richtlinie und somit des gesamten europäischen 

Umsatzsteuerrechts ist der Grundsatz der Neutralität der Umsatzsteuer. Die zentrale Bestim-

mung, die diesen Grundsatz gewährleisten soll, ist das Recht auf Vorsteuerabzug. Gemäß § 12 

Abs. 1 Z 1 UStG 1994 ist der Unternehmer berechtigt, die von anderen Unternehmen in einer 

Rechnung gem. § 11 UStG 1994 an ihn gesondert ausgewiesene Steuer für Lieferungen und 

Leistungen, die im Inland für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer abzu-

ziehen. Diese Bestimmung beruht auf Art 17 Abs. 1 bis 3 der Sechsten MWSt-Richtlinie bzw. 

Art 168 der MWSt-Systemrichtlinie, welche ausdrücklich dieses Recht auf Vorsteuerabzug ein-

räumen. 

3. In seiner Rechtsprechung hat der EuGH bereits mehrmals festgehalten, dass das Recht auf 

Vorsteuerabzug als wesentliches Element der Kostenneutralität gilt, welches durch Maßnah-

men der Staaten nicht beeinträchtigt werden soll: Die Neutralität der Mehrwertsteuer darf 

durch Einschränkung des Vorsteuerabzuges grundsätzlich nicht in Frage gestellt werden, weil 

sie ein Grundprinzip des durch das einschlägige Gemeinschaftsrecht geschaffenen gemein-

samen Mehrwertsteuersystems ist (siehe dazu EuGH 21.5.2005, C-25/003, HE, Rn 80; EuGH 

21.3.2000, C-110/98 bis C-147/98, Gabalfrisa u.a.). Weiters folgt aus dem Mehrwertsteuer-

system, dass die Steuerpflichtigen das Recht auf Abzug der gesamten Steuerbelastung sofort 

ausüben dürfen, sofern es keine Vorschrift gibt, die den Mitgliedstaaten eine Einschränkung 

dieses Recht gestattet. Da derartige Einschränkungen in allen Mitgliedstaaten in gleicher Wei-

se gelten müssen, sind Ausnahmen nur in den in der Richtlinie ausdrücklich vorgesehenen 

Fällen zulässig (Vgl. EuGH 11.7.1992, Rs C-94-90 Lennartz, Rz 28 und EuGH 21.9.1998, 

Rs 50/87, Kommission/Frankreich, Rn 16 und 17). 

4. Nach § 122 WKG ist die Bemessungsgrundlage der Kammerumlage I insbesondere die 
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Summe aus den Vorsteuerbeträgen für Lieferungen und sonstige Leistungen, den Erwerb-

steuern auf innergemeinschaftliche Erwerbe, aus Einfuhrumsatzsteuern und jener Umsatz-

steuerschuld, die auf die Gesellschaft übergegangen ist (Reverse Charge-Beträge). Wirt-

schaftlich betrachtet wird durch § 122 WKG das Recht auf Vorsteuerabzug eingeschränkt bzw. 

teilweise rückgängig gemacht. 

5. Die Gesellschaft beruft sich auf den Verstoß von § 122 WKG gegen Art 17 Abs. 1 bis 3 der 

sechsten MWSt-Richtlinie bzw. gegen Art 168 MWSt-Systemrichtlinie. Der Verstoß liegt darin, 

dass Art 17 Abs. 1 bis 3 Sechste MWSt-Richtlinie bzw. Art 168 MWStSystemrichtlinie einen 

Vorsteuerabzug für bestimmte Beträge vorsieht, während Art 122 WKG diese Beträge der Um-

lagepflicht unterzieht und somit den Vorsteuerabzug in einer Weise einschränkt, die nach der 

MWSt-Systemrichtlinie nicht ausdrücklich zugelassen ist. 

6. Weiters verletzt Art 122 WKG den Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer. 

7. Da die Kammerumlage I von Vorsteuerbeträgen für Lieferungen und sonstige Leistungen, 

den Erwerbsteuern auf innergemeinschaftliche Erwerbe, aus Einfuhrumsatzsteuern und den 

Reverse Charge-Beträgen der Gesellschaft berechnet wird, beruft sich die Gesellschaft weiters 

auf einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz gem. Art 7 BVG bzw. gem. dem EU-rechtlich ge-

botenen Gleichheitssatz auf Grund der Rechtsprechung des EuGH (Vgl. zB EuGH 13.7.2000, 

C36/ 99, Ideal Tourisme SA; EuGH 19.11.1998, C-85/97, Societé financière d’investissements 

SPRL (SFI) u.a.), da die Kammerumlage I derzeit nicht Rücksicht auf die Leistungskraft der 

Kammermitglieder nimmt und derzeit viele Kammermitglieder trotz vorhandener Leistungs-

kraft umlagenfrei gestellt werden, während andere Kammermitglieder durch sehr hohe Umla-

gen belastet werden (Vgl. Beiser, Rechtfertigung und Grenzen der Umlagenfinanzierung der 

Wirtschaftskammern - eine verfassungsrechtliche Analyse des Status quo und Vorschläge de 

lege ferenda, SWK 9/2008.) 

8. Die Gesellschaft wird nämlich im Vergleich zu anderen Unternehmern verhältnismäßig stär-

ker mit Kammerumlagen belastet, was zu einem Verstoß gegen den verfassungsrechtlichen 

und gemeinschaftsrechtlichen Gleichheitssatz führt.““ 

Da die Kammerumlage gemeinschaftswidrig sei, solle die Kammerumlage mit Null festgesetzt 

und zurückgezahlt werden. 

Das Finanzamt legte die Berufung vom 3. Juni 2011 ohne Erlassen einer Berufungsvor-

entscheidung dem Unabhängigen Finanzsenat zur Entscheidung vor. 
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Über die Berufung wurde erwogen: 

Der Unabhängige Finanzsenat hat mehrfach entschieden, dass die Kammerumlage I gemein-

schaftsrechtskonform ist (vgl. die Grundsatzentscheidungen UFS 29.5.2009, RV/0439-L/09; 

UFS 10.8.2009, RV/0450-L/09). 

Der Verwaltungsgerichtshof ist in seinem Erkenntnis vom 28. April 2011, Zl. 2009/15/0172, 

gleichfalls zur Auffassung gelangt, dass die Kammerumlage I nicht gegen Unionsrecht ver-

stößt. 

In Berücksichtigung der höchstgerichtlichen Rechtsansicht war daher die Berufung als unbe-

gründet abzuweisen. 

Feldkirch, am 22. Juli 2011 


